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RESOLUTION 68/151 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 
134 Stimmen bei 11 Gegenstimmen und 46 Enthaltungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/68/454, Ziff. 22)255: 

 Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Arabische Republik 
Syrien, Argentinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, 
Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat), Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo 
Verde, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, 
Eritrea, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, 
Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Ma-
dagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, 
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, 
Peru, Philippinen, Ruanda, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, 
Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, 
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Südsudan, Suriname, Swasiland, Tadschikistan, Thailand, 
Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tschad, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Us-
bekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, 
Vietnam.  
 Dagegen: Australien, Deutschland, Frankreich, Israel, Kanada, Marshallinseln, Nauru, Palau, Tschechische 
Republik, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika. 
 Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Italien, 
Japan, Kiribati, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Neuseeland, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Samoa, San 
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tonga, Ukraine, Ungarn, Zypern. 
 

68/151. Weltweite Bemühungen um die vollständige Beseitigung von Rassismus, 
Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender 
Intoleranz und die umfassende Umsetzung und Weiterverfolgung der Erklärung 
und des Aktionsprogramms von Durban 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen über die umfassende Weiterverfolgung der Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende 
Intoleranz und die wirksame Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban, die von 
der Weltkonferenz verabschiedet wurden256, und in dieser Hinsicht die unbedingte Notwendigkeit ihrer 
vollständigen und wirksamen Umsetzung unterstreichend, 

 betonend, dass das Ergebnis der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz auf einer Stufe mit den Ergebnissen aller großen 
Konferenzen, Gipfeltreffen und Sondertagungen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte und auf sozialem Gebiet steht, 

 unter Hinweis auf die drei bereits von der Generalversammlung ausgerufenen Dekaden zur Bekämp-
fung von Rassismus und Rassendiskriminierung und bedauernd, dass die Aktionsprogramme für diese De-
kaden nicht vollständig durchgeführt und ihre Ziele bislang nicht erreicht wurden, 

 erneut darauf hinweisend, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind 
und einen konstruktiven Beitrag zur Entwicklung und zum Wohlergehen ihrer Gesellschaften leisten kön-
nen und dass jede Lehre rassischer Überlegenheit wissenschaftlich falsch, moralisch verwerflich sowie 

______________ 
255 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Fidschi (im Namen der 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, und Chinas) und Russische Föderation. 
256 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac189-12.pdf. 
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sozial ungerecht und gefährlich ist und zusammen mit Theorien, mit denen versucht wird, die Existenz ge-
trennter menschlicher Rassen nachzuweisen, abzulehnen ist, 

 unter Hervorhebung der Intensität, des Ausmaßes und des organisierten Charakters der Sklaverei 
und des Sklavenhandels, einschließlich des transatlantischen Sklavenhandels, und der damit verbundenen 
historischen Ungerechtigkeiten und des unsäglichen Leids, das durch den Kolonialismus und die Apartheid 
verursacht wurde, sowie der Tatsache, dass Afrikaner und Menschen afrikanischer Abstammung, Asiaten 
und Menschen asiatischer Abstammung sowie indigene Völker nach wie vor Opfer der nachwirkenden Fol-
gen dieses Erbes sind, 

 in Anerkennung der Anstrengungen und Initiativen, die Staaten unternehmen, um Diskriminierung 
und Segregation zu verbieten und den vollen Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
sowie der bürgerlichen und politischen Rechte zu bewirken, 

 unterstreichend, dass trotz der in dieser Hinsicht unternommenen Anstrengungen noch immer Mil-
lionen von Menschen Opfer von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zu-
sammenhängender Intoleranz sind, einschließlich ihrer zeitgenössischen Ausprägungen, die teilweise mit 
Gewalt einhergehen, 

 unter Begrüßung der Anstrengungen der Zivilgesellschaft zur Unterstützung der Folgemechanismen 
im Rahmen der Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban, 

 unter Hinweis darauf, dass der Generalsekretär am 16. Juni 2003 gemäß Resolution 56/266 der Ge-
neralversammlung vom 27. März 2002 fünf unabhängige namhafte Experten ernannte, die den Auftrag ha-
ben, die Durchführung der Bestimmungen der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban weiterzu-
verfolgen und diesbezüglich geeignete Empfehlungen abzugeben, 

 unter Hervorhebung der vorrangigen Bedeutung des politischen Willens, der internationalen Zusammen-
arbeit sowie einer ausreichenden Finanzierung auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene, wenn es da-
rum geht, allen Formen und Ausprägungen von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 
damit zusammenhängender Intoleranz entgegenzutreten, um die Erklärung und das Aktionsprogramm von Dur-
ban erfolgreich umzusetzen, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 2142 (XXI) vom 26. Oktober 1966, mit der die Generalversamm-
lung den 21. März zum Internationalen Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung erklärte, 

 anerkennend und bekräftigend, dass der weltweite Kampf gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und ihre sämtlichen abscheulichen und zeit-
genössischen Formen und Ausprägungen ein vordringliches Anliegen der internationalen Gemeinschaft ist, 

I 

Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung 

 1. erklärt erneut, dass der weltweite Beitritt zu dem von der Generalversammlung in ihrer Reso-
lution 2106 A (XX) vom 21. Dezember 1965 verabschiedeten Internationalen Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von R assendiskriminierung257 und seine vollständige und wirksame Durchführung von 
höchster Wichtigkeit sind, um die Geißeln des Rassismus und der Rassendiskriminierung zu bezwingen; 

 2. bekundet ihre ernsthafte Besorgnis darüber, dass entgegen den in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Durban256 eingegangenen Verpflichtungen die universelle Ratifikation des Überein-
kommens noch nicht erreicht wurde, und fordert alle Staaten, die dem Übereinkommen bisher noch nicht 
beigetreten sind, auf, dies dringend zu tun; 

______________ 
257 United Nations, Treaty Series, Vol. 660, Nr. 9464. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1969 II S. 961; 
LGBl. 2000 Nr. 80; öBGBl. Nr. 377/1972; AS 1995 1164. 



V.  Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

690 

 3. unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass die Bestimmungen des Übereinkommens keine wirk-
same Antwort auf zeitgenössische Erscheinungsformen von Rassendiskriminierung darstellen, insbesondere in 
Bezug auf Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, weswegen 2001 die Weltkonferenz 
gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz ein-
berufen wurde; 

 4. nimmt davon Kenntnis, dass der Menschenrechtsrat und seine Nebenstrukturen anerkannt ha-
ben, dass das genannte Übereinkommen verfahrenstechnische und inhaltliche Lücken aufweist, die drin-
gend, unbedingt und vorrangig behoben werden müssen; 

 5. bittet den Menschenrechtsrat, in Verbindung mit seinem Ad-hoc-Ausschuss zur Ausarbeitung 
ergänzender Normen zu dem Internationalen Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung, im Rahmen der Ausübung seines Mandats weiterhin ergänzende Normen auszuarbeiten, um 
bestehende Lücken in dem Übereinkommen zu schließen, und neue normative Vorgaben auszuarbeiten, die 
darauf zielen, alle Formen des zeitgenössischen Rassismus zu bekämpfen und so auch Bereiche wie Frem-
denfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, Antisemitismus und Aufstachelung zu national, ethnisch und religiös 
motiviertem Hass abzudecken; 

II 

Internationale Dekade der Menschen afrikanischer Abstammung 

 6. würdigt die Arbeit des Menschenrechtsrats und insbesondere der Arbeitsgruppe von Sachver-
ständigen für Menschen afrikanischer Abstammung in den vergangenen zehn Jahren, die in der Fertigstel-
lung des Entwurfs für ein Aktionsprogramm für die Internationale Dekade der Menschen afrikanischer Ab-
stammung mündete; 

 7. sieht der Verkündung der Internationalen Dekade der Menschen afrikanischer Abstammung 
während ihrer achtundsechzigsten Tagung258 mit Interesse entgegen; 

 8. erkennt die Orientierungs- und die wirksame Führungsrolle an, die der Menschenrechtsrat sowie 
die Einrichtungen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen in Bezug auf die Förderung und den Schutz 
der Rechte der Menschen afrikanischer Abstammung gezeigt haben, namentlich in Bezug auf die Wiederher-
stellung ihrer Würde und ihre zwingend notwendige Gleichbehandlung in den Gesellschaften, in denen sie 
leben, und ersucht den Rat in dieser Hinsicht, die Durchführung der Aktivitäten im Rahmen der Internationa-
len Dekade der Menschen afrikanischer Abstammung weiter zu beaufsichtigen und anzuleiten; 

 9. ersucht die Vorsitzende der Arbeitsgruppe von Sachverständigen für Menschen afrikanischer 
Abstammung, der Generalversammlung einen Bericht über ihre Tätigkeit bereitzustellen, und bittet die 
Vorsitzende der Arbeitsgruppe in dieser Hinsicht, mit der Versammlung auf ihrer neunundsechzigsten Ta-
gung einen interaktiven Dialog unter dem Punkt „Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, 
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz“ zu führen; 

III 

Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte 

 10. erinnert an Ziffer 1 der Resolution 6/22 des Menschenrechtsrats vom 28. September 2007259 
und fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte auf, die darin vorgesehene 
Neuausrichtung dringend vorzunehmen und der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
in diesem Zuge auch Berichte über die erzielten Fortschritte vorzulegen; 

 11. bedauert, dass die Hohe Kommissarin die historische und wegweisende Weltkonferenz 2001 
gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz 

______________ 
258 Siehe Resolution 68/237. 
259 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. I, Abschn. A. 
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nicht unter die zwanzig größten Erfolge ihres Amtes seit der Verabschiedung der Erklärung und des Ak-
tionsprogramms von Wien 1993260 aufgenommen hat; 

 12. spricht der Hohen Kommissarin ihre Anerkennung dafür aus, dass sie als Folgeveranstaltung 
zu der 2012 abgehaltenen Gedenkveranstaltung, bei der eine herausragende Persönlichkeit das Wort ergriff, 
für den 21. März 2013 eine Sonderveranstaltung zur Begehung des Internationalen Tages für die Beseiti-
gung der Rassendiskriminierung einberief, und insbesondere dafür, dass sie herausragende Persönlichkeiten 
des Sports zu einem Austausch ihrer Erfahrungen über die Gefahren des Rassismus im Sport zusammen-
brachte, und legt der Hohen Kommissarin nahe, das Problem des Rassismus im Sport auch künftig hervor-
zuheben; 

 13. ersucht den Generalsekretär und das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, die Ziffern 53 und 57 der Resolution 65/240 der Generalversammlung vom 24. Dezember 
2010 betreffend das Informationsprogramm zur Weiterverfolgung der Begehung des zehnten Jahrestags der 
Annahme der Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban vollständig umzusetzen; 

 14. ersucht den Generalsekretär und das Amt des Hohen Kommissars außerdem, die erforderlichen 
Ressourcen bereitzustellen, damit die Zwischenstaatliche Arbeitsgruppe für die wirksame Umsetzung der 
Erklärung und des Aktionsprogramms von Durban, die Arbeitsgruppe von Sachverständigen für Menschen 
afrikanischer Abstammung, die Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Umsetzung der Erklärung 
und des Aktionsprogramms von Durban und der Ad-hoc-Ausschuss zur Ausarbeitung ergänzender Normen 
ihr Mandat wirksam erfüllen können; 

IV 

Gruppe unabhängiger namhafter Experten für die Umsetzung der Erklärung  
und des Aktionsprogramms von Durban 

 15. erinnert daran, dass der Generalsekretär gemäß der Erklärung und dem Aktionsprogramm von 
Durban und der Resolution 56/266 der Generalversammlung am 16. Juni 2003 fünf unabhängige namhafte 
Experten ernannt hat, die den Auftrag haben, die Umsetzung der Erklärung und des Aktionsprogramms von 
Durban weiterzuverfolgen und diesbezüglich geeignete Empfehlungen abzugeben, und ersucht in dieser 
Hinsicht den Generalsekretär, im Kontext der genannten Resolution die operativen Tätigkeiten der Gruppe 
unabhängiger namhafter Experten neu zu beleben und zu reaktivieren; 

 16. bittet den Menschenrechtsrat, dafür zu sorgen, dass die Gruppe unabhängiger namhafter Ex-
perten innerhalb der Nebenstrukturen des Rates, denen das Mandat und die Verantwortung für die umfas-
sende Weiterverfolgung der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit 
und damit zusammenhängende Intoleranz und die wirksame Umsetzung der Erklärung und des Aktionspro-
gramms von Durban übertragen wurden, sichtbar ist und effektiv mitwirkt und dass ihre umfangreichen 
Kenntnisse und Erfahrungen optimal genutzt werden; 

V 

Treuhandfonds für das Programm der Dekade zur Bekämpfung  
von Rassismus und Rassendiskriminierung 

 17. erinnert daran, dass der Generalsekretär 1973 den Treuhandfonds für das Programm der Deka-
de zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung geschaffen hat, der als Finanzierungsme-
chanismus für die Durchführung der Aktivitäten im Rahmen der drei von der Generalversammlung ausge-
rufenen Dekaden zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung verwendet wurde, und wür-
digt in dieser Hinsicht, dass der Treuhandfonds auch für die anschließenden Programme und operativen 
Tätigkeiten über die drei Dekaden hinaus verwendet wurde; 

 18. ersucht den Generalsekretär, den Treuhandfonds vor der fünfundzwanzigsten Tagung des Men-
schenrechtsrats neu zu beleben, um die erfolgreiche Durchführung der Aktivitäten im Rahmen der Interna-

______________ 
260 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III. 
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tionalen Dekade der Menschen afrikanischer Abstammung zu gewährleisten, die Wirksamkeit der umfas-
senden Weiterverfolgung der Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz zu erhöhen und die wirksame Umsetzung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Durban zu fördern; 

 19. appelliert mit allem Nachdruck an alle Regierungen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen und Einzelpersonen sowie andere Geber, die dazu in der Lage sind, großzügige Beiträge an 
den Treuhandfonds für das Programm der Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminie-
rung zu leisten, und ersucht zu diesem Zweck den Generalsekretär, auch weiterhin entsprechende Kontakte 
aufzunehmen und Initiativen zu ergreifen, um zur Leistung von Beiträgen zu ermutigen; 

VI 

Sonderberichterstatter über zeitgenössische Formen des Rassismus, 
der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und 

damit zusammenhängender Intoleranz 

 20. nimmt Kenntnis von den Berichten des Sonderberichterstatters über zeitgenössische Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Into-
leranz261 und legt dem Sonderberichterstatter nahe, im Rahmen seines Mandats auch weiterhin einen 
Schwerpunkt auf Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende 
Intoleranz sowie Aufstachelung zu Hass zu legen, die das friedliche Zusammenleben und die Harmonie 
innerhalb der Gesellschaften behindern, und dem Menschenrechtsrat und der Generalversammlung diesbe-
zügliche Berichte vorzulegen; 

 21. bittet den Sonderberichterstatter erneut, zu erwägen, nationale Modelle von Mechanismen zur 
Messung der Rassengleichstellung und ihres Mehrwerts für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zu 
prüfen, und in seinem nächsten Bericht über Herausforderungen, Erfolge und bewährte Verfahren Bericht 
zu erstatten; 

VII 

Aktivitäten zur Weiterverfolgung und Umsetzung 

 22. fordert den Menschenrechtsrat auf, ein mehrjähriges Tätigkeitsprogramm zu erarbeiten und 
anzunehmen, um die erneuten und verstärkten Informationstätigkeiten zu gewährleisten, die notwendig 
sind, um die Weltöffentlichkeit über die Erklärung und das Aktionsprogramm von Durban zu informieren 
und sie zu deren Unterstützung zu mobilisieren sowie das Bewusstsein für seinen Beitrag zur Bekämpfung 
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz 
zu erhöhen; 

 23. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 24. ersucht den Präsidenten der Generalversammlung und den Präsidenten des Menschenrechts-
rats, während der Begehung des Internationalen Tages für die Beseitigung der Rassendiskriminierung Son-
dersitzungen der Versammlung und des Rates einzuberufen und eine Aussprache über den Stand der Ras-
sendiskriminierung weltweit abzuhalten, unter Beteiligung des Generalsekretärs und der Hohen Kommissa-
rin der Vereinten Nationen für Menschenrechte und in Ermutigung von auf dem Gebiet der Rassendiskri-
minierung tätigen namhaften Persönlichkeiten sowie von Mitgliedstaaten und zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, im Einklang mit der Geschäftsordnung der Generalversammlung beziehungsweise des Men-
schenrechtsrats; 

 25. beschließt, mit dieser vorrangigen Angelegenheit auf ihrer neunundsechzigsten Tagung unter 
dem Punkt „Beseitigung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz“ befasst zu bleiben. 

______________ 
261 A/68/329 und A/68/333. 
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